
Ortsabrundungssatzung S6 Schäftlohe        Vorlage 005/0026/2015, Anlage 6, Seite  1 

Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen  
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

  

 

 

Amt 3.26 Immissionsschutz / Bodenschutz Dorfgebiete dienen nach § 5 BauNVO der Unterbringung der Wirtschaftsstellen  land– und 
forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentlich 
störenden Gewerbebetrieben, sowie  der Versorgung der Bewohner dienenden Hand-
werksbetrieben. Dorfgebiete können somit als ländliche Mischgebiete gesehen werden. Es 
besteht, laut der Baunutzungsverordnung, eine Gleichrangigkeit von landwirtschaftlicher 
Nutzung und sonstigem Wohnen. Es ist aber auf die Belange der Landwirtschaft sowie de-
ren Entwicklungsmöglichkeit  Rücksicht zu nehmen. Infolgedessen ist das Wohnen  bezüg-
lich der hinzunehmenden dorftypischen Immissionen im Dorfgebiet eingeschränkt.  
 
Der südöstliche Bereich von Schäflohe stellt die Schnittstelle des historisch gewachsenen 
Dorfs mit wenigen noch vorhandenen landwirtschaftlichen Betrieben  und einem Allgemei-
nen Wohngebiet dar, das in den 50-80-iger Jahren des 20 Jahrhunderts entstanden ist. 
 
Ziel der Ortsabrundung ist es beiden Nutzungen nebeneinander Raum zu schaffen, einem 
Biolandwirt die nötigen Entfaltungsmöglichkeiten nicht einzuschränken und gleichzeitig ei-
ner Familie die Möglichkeit für ein Wohnhaus auf dem Land zu ermöglichen.  
Es wird nicht angestrebt die Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Handwerksbetrieben in 
der Ortsabrundungssatzung zuzulassen. 
Deshalb wird im Anschluss im neuen Dorfgebiet an den bestehenden landwirtschaftlichen 
Betrieb eine Fläche für landwirtschaftliche Nutzung festgesetzt. Für die Ausweisung der 
Größe dieser Fläche für ausschließlich landwirtschaftliche Nutzung sind die Immissionsra-
dien, die sich aus der vorhandenen Nutzung, einem Laufhof bzw. Laufstall von 52 Großvie-
heinheiten und den Siloboxen ergeben, maßgebend.  
Die hinzunehmenden Immissionsradien des bestehenden landwirtschaftlichen Betriebs  im 
Süden von Schäflohe wurden mit Hilfe des Amtes für Landwirtschaft und der Unteren Im-
missionsschutzabteilung der Stadt Amberg ermittelt.  
In der darüberhinausgehenden Fläche im Osten, die von landwirtschaftlichen Emissionen 
nicht betroffen ist, wird eine Fläche für Wohnen im Anschluss an das bestehende Wohnge-
biet festgesetzt. Zwischen der landwirtschaftlichen Fläche die durch die Immissionsradien 
definiert ist und der Fläche  für die zukünftige Wohnnutzung im Dorfgebiet verbleibt noch 
ein gewisser Puffer für eventuelle Entwicklungsmöglichkeiten des landwirtschaftlichen Be-
triebs. Mit der Ausweisung von Flächen für  die landwirtschaftliche Nutzung und für das 
Wohnen wird eine Grundlage für das Bestehen bzw. die Entwicklung der zwei Hauptnut-
zungen in Schäflohe geschaffen. 
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Amt 3.28 Wasserrecht In Angleichung an den Bebauungsplan Amberg 93 „Schäflohe/Birkenfeld“ wird die Festset-
zung, die Versiegelung ist auf das notwendige Maß zu beschränken und folgende vorge-
schlagenen Festsetzungen von der Wasserrechtsabteilung in die Ortsabrundungssatzung 
übernommen werden: 
Garageneinfahrten, Stellplätze mit ihren Zufahrten und Grundstückszufahrten sind wasser-
durchlässig zu befestigen. 
Befestigte Flächen sind auf das notwendige Maß zu beschränken und so weit als möglich 
versickerungsfrei herzustellen. 
Bei Bleieindeckungen ist zu beachten, dass diese in beschichteter Ausführung erfolgen, da 
es sonst zu Metallbelastungen im abfließenden Niederschlagswasser kommen kann. 
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Amt 3.29 Naturschutz Die Zielsetzungen des Naturparks Hirschwald  werden durch die Ausweisung der Ortsab-
rundungssatzung  nicht beeinträchtigt. 
 
Auf die Einbeziehung der Fläche nördlich der Straße „Am Karlschacht“ wird aufgrund der 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher  Belange verzichtet. Diese Fläche wird aus dem 
Geltungsbereich der Ortsabrundungssatzung herausgenommen. 
Die von der Unteren Naturschutzbehörde angesprochene Obstbaumanpflanzung ist durch 
die Ortsabrundungssatzung nicht betroffen, da sie außerhalb des Geltungsbereichs der 
Satzung liegt. 
 
Durch die Ausweisung von Flächen für landwirtschaftliche Nutzung und für Wohnen wird im 
zukünftigen Dorfgebiet beiden vorhandenen Hauptnutzungen Raum für Bestand und Ent-
wicklung geschaffen.   
Für die Ausweisung der Größe der Fläche für ausschließlich landwirtschaftliche Nutzung 
sind die Immissionsradien, die sich aus der vorhandenen Nutzung, einem Laufhof bzw. 
Laufstall von 52 Großvieheinheiten und den Siloboxen ergeben, maßgebend. In der 
darüberhinausgehenden Fläche im Osten, die von landwirtschaftlichen Emissionen nicht 
betroffen ist, wird eine Fläche für Wohnen im Anschluss an das bestehende Wohngebiet 
festgesetzt. Zwischen der landwirtschaftlichen Fläche die durch die Immissionsradien defi-
niert ist und der Fläche  für die zukünftige Wohnnutzung im Dorfgebiet verbleibt noch ein 
gewisser Puffer für eventuelle Entwicklungsmöglichkeiten des landwirtschaftlichen Betriebs. 
 
Durch die Festsetzung einer Wildhecke  aus heimischen und standortgerechten Wildgehöl-
zen, Blütensträuchern und vereinzelt Bäumen: 
2 St Quercus robur (Stieleiche) 
- Sorbus aucuparia (Vogelbeere)  
- Cornus mas (Kornelkirsche) 
- Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) 
- Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 
- Philadelphus coronarius (Pfeiffeenstrauch) 
- Corylus avellana (Hasel) 
- Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 
- Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) 
- Syringa vulgaris i. Sorten (Flieder) 
- Hibiskus rosa-sinensis(Hibiscus) 
 in einer Breite von 3 m bis 7 m zur freien Feldflur als Ortsrandeingrünung wird ein zusätzli-
cher räumlicher Puffer zwischen Wohnen und landwirtschaftlicher Nutzung geschaffen. 
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Wasserwirtschaftsamt Weiden Der Anschluss von ein bis zwei Wohngebäude an den westlich des Geltungsbereichs tan-
gierenden Schmutzwasserkanal ist aus der Sicht des Tiefbauamtes der Stadt Amberg mög-
lich. 
Der Schmutzwasserhausanschluss kann ungedrosselt an das öffentliche Kanalnetz ange-
schlossen werden. 
 
Die befestigten Flächen sind  laut dem Satzungsentwurf auf das notwendige Maß zu be-
schränken und so weit als möglich versickerungsfähig herzustellen. Garageneinfahrten, 
Stellplätze mit ihren Zufahrten und Grundstückszufahrten sind wasserdurchlässig zu befes-
tigen. 
 
Nachdem der anzuschließende Bereich außerhalb des Generalentwässerungsplans  der 
Stadt Amberg liegt, darf das Regenwasser laut Tiefbauamt der Stadt Amberg nur gepuffert 
an das öffentliche Kanalnetz abgegeben werden. Die Einleitung des abzuleitenden Oberflä-
chenwasser  ist bis zu einem Versiegelungsgrad von 5 % erlaubt. Die Oberflächenwasser-
menge, die bei der Mehrversiegelung entsprechend der zulässigen GRZ vom max. 0,35 
anfallen kann, muss auf dem eigenen Grundstück zurückgehalten bzw. versickert werden. 
Der Nachweis der ausreichenden Regenrückhaltung ist im Rahmen der Baugenehmigung 
entsprechend dem Merkblatt A 119 des WWA zu führen. 
 
Es wird folgende Festsetzung bzw. Hinweis aufgenommen werden: 
Zur Vermeidung von Schwermetallbelastungen dürfen kupfer-, zink– und  bleigedeckte Dä-
cher nur in beschichteter Form verwendet werden.  
Zur Verzögerung des Regenwasserabflusses werden Maßnahmen wie raue Beläge oder 
Mulden im Gelände und Dachbegrünungen empfohlen. 
 
Nach Aussage der Abteilung technischer Umweltschutz / Immissionsschutz und Boden-
schutz der Stadt Amberg liegen keine Informationen über Altlasten im Geltungsbereich  des 
Ortsabrundungssatzungsentwurfs vor. 
 
Auf die Einbeziehung der Fläche nördlich der Straße „Am Karlschacht“ wird aufgrund der 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher  Belange verzichtet. Diese Fläche wird aus dem 
Geltungsbereich der Ortsabrundungssatzung herausgenommen. 

[…] 
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Referat 2 Auf die Einbeziehung der Fläche nördlich der Straße „Am Karlschacht“ wird aufgrund der 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher  Belange verzichtet. Diese Fläche wird aus dem 
Geltungsbereich der Ortsabrundungssatzung herausgenommen. 
 
Die verbleibende Fläche der Ortsabrundungssatzung dient zur Erweiterung eines landwirt-
schaftlichen Betriebs und zur Ausweisung von maximal 1-2 Baugrundstücken. Der Grund-
satzbeschluss des Stadtrates der Stadt Amberg vom 2001 ist hier nicht betroffen. 
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Teilnehmergemeinschaft Karmensölden Der Verlauf des Oberflächenwasserkanals der Teilnehmergemeinschaft  Karmensölden 
wurde in die Planzeichnung des Entwurfs der Ortsabrundungssatzung aufgenommen und 
der Geltungsbereich entsprechend dem Kanalverlauf und dem notwendigen Schutzstreifen 
angepasst und verkleinert. Der Schutzstreifen des Oberflächenkanals liegt somit außerhalb 
der Ortsabrundungsatzung. 
 
Auf die Einbeziehung der Fläche nördlich der Straße „Am Karlschacht“ wird aufgrund der 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher  Belange verzichtet. Diese Fläche wird aus dem 
Geltungsbereich der Ortsabrundungssatzung herausgenommen. 

 



Ortsabrundungssatzung S6 Schäftlohe        Vorlage 005/0026/2015, Anlage 6, Seite  7 

Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen  
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

  

 

 

 Folgender Hinweis wird aufgenommen werden: 
 
Bei Bodenfunden ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis nach Art 7 Abs.1 des Denkmal-
schutzgesetzes erforderlich. Um Verzögerung der Baumaßnahmen durch erforderliche 
Ausgrabungen zu vermeiden, wird eine frühzeitige Rücksprache mit der Denkmalschutzbe-
hörde empfehlen. 

[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[…] 
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Amt 5.41 Tiefbauamt Seite 1 Der  Geltungsbereich südlich der Straße „Schäfersteig“ wird  über eine private Straße er-
schlossen werden. Eine Anbindung der Wohnbauflächen an die Straße „In der Schäflohe“ 
ist nicht möglich, da der bestehende landwirtschaftliche Betrieb zerschnitten würde. 
Die Mülltonnen sind an der Straße „Schäfersteig“ zur Abholung durch die Müllabfuhr zu 
platzieren. Eine Befahrung der privaten Stichstraße durch das Müllfahrzeug ist nicht vorge-
sehen. 
 
Es ist davon auszugehen, dass  der Anschluss von nur einem bis maximal zwei Wohnge-
bäuden an den westlich des Geltungsbereichs tangierenden Schmutzwasserkanal aufgrund 
der Ortsabrundungssatzung erfolgen wird und dass dieser Schmutzwasserhausanschluss 
ungedrosselt an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen werden kann. 
 
Die befestigten Flächen sind  laut dem Satzungsentwurf auf das notwendige Maß zu be-
schränken und so weit als möglich versickerungsfrei herzustellen. Garageneinfahrten, Stell-
plätze mit ihren Zufahrten und Grundstückszufahrten sind wasserdurchlässig zu befestigen. 
 
Nachdem der anzuschließende Bereich außerhalb des Generalentwässerungsplans  der 
Stadt Amberg liegt, darf das Regenwasser nur gepuffert an das öffentliche Netz abgegeben 
werden. Das ableitende Oberflächenwasser  ist bis zu einem Versiegelungsgrad von 5 % 
erlaubt. Die Oberflächenwassermenge, die bei der Mehrversiegelung entsprechend der 
zulässigen GRZ vom max. 0,35 anfallen kann, muss auf dem eigenen Grundstück zurück-
gehalten bzw. versickert werden. Der Nachweis der ausreichenden Regenrückhaltung ist 
im Rahmen der Baugenehmigung entsprechend dem Merkblatt A 119 des WWA zu führen. 
 
Es wird folgende Festsetzung bzw. Hinweis aufgenommen werden: 
Zur Vermeidung von Schwermetallbelastungen dürfen kupfer-, zink– und  bleigedeckte Dä-
cher nur in beschichteter Form verwendet werden.  
Zur Verzögerung des Regenwasserabflusses werden Maßnahmen wie raue Beläge oder 
Mulden im Gelände und Dachbegrünungen empfohlen. 
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Amt 5.41 Tiefbauamt Seite 2 Auf die Einbeziehung der Fläche nördlich der Straße „Am Karlschacht“ wird aufgrund der 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher  Belange verzichtet. Diese Fläche wird aus dem 
Geltungsbereich der Ortsabrundungssatzung herausgenommen.  
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Amt 5.41 Tiefbauamt Seite 3  
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Regierung der Oberpfalz Seite 1 Auf die Einbeziehung der Fläche nördlich der Straße „Am Karlschacht“ wird aufgrund der 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher  Belange verzichtet. Diese Fläche wird aus dem 
Geltungsbereich der Ortsabrundungssatzung herausgenommen. 
 
Der Geltungsbereich der Satzung südlich der Straße „Schäfersteig“ umfasst eine Fläche 
von 5.630 m², davon entfallen 435 m² auf die private Stichstraße, für die verbleibende Flä-
che werden ca. 2/3 der Fläche (3.377 m²) für eine landwirtschaftliche Nutzung und ca.1/3 
der Fläche (1818 m² - 443 m² Wildhecke) für eine Wohnnutzung im zukünftigen Dorfgebiet 
ausgewiesen werden. Die landwirtschaftliche Nutzung geht übergangslos in Wiesenflächen 
der angrenzenden Außenbereichsflächen über. Für die Wohnbaufläche ist eine Abschir-
mung zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen mit einer 3 bis 7 m breiten Wildhecke aus 
heimischen und standortgerechten Wildgehölzen, Blütensträuchern und vereinzelt Bäumen 
vorgesehen. Der Geltungsbereich der Satzung wird durch die südlich  gelegene, bestehen-
de Baum-Strauchzone und durch die vorgelagerte Neuanpflanzung einer Obstbaumwiese 
abgeschirmt.  
 
Die GRZ wird auf maximal 0,35 festgesetzt. Die Versiegelung wird auf das notwendige Maß  
beschränkt werden. Garageneinfahrten, Stellplätze mit ihren Zufahrten und Grundstückszu-
fahrten sind wasserdurchlässig zu befestigen. 
Befestigte Flächen sind auf das notwendige Maß zu beschränken und so weit als möglich 
versickerungsfrei herzustellen. 
Zur Vermeidung von Schwermetallbelastungen dürfen kupfer-, zink– und  bleigedeckte Dä-
cher nur in beschichteter Form verwendet werden.  
Zur Verzögerung des Regenwasserabflusses werden Maßnahmen wie raue Beläge oder 
Mulden im Gelände und Dachbegrünungen empfohlen. 
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Regierung der Oberpfalz Seite 2 

§ 2 Satz 2  der Festsetzung wird gestrichen. 
 
Dorfgebiete dienen nach § 5 BauNVO der Unterbringung der Wirtschaftsstellen  land– und 
forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentlich 
störenden Gewerbebetrieben, sowie  der Versorgung der Bewohner dienenden Hand-
werksbetrieben. Dorfgebiete können somit als ländliche Mischgebiete gesehen werden. Es 
besteht eine Gleichrangigkeit von Landwirtschaftlicher Nutzung und sonstigen Wohnen laut 
der Baunutzungsverordnung , aber auf die Belange der Landwirtschaft sowie deren Ent-
wicklungsmöglichkeit ist Rücksicht zu nehmen. Infolgedessen ist das Wohnen  bezüglich 
der hinzunehmenden dorftypischen Immissionen im Dorfgebiet eingeschränkt.  
Der südöstliche Bereich von Schäflohe stellt die Schnittstelle des historischen Dorfs mit 
wenigen noch vorhandenen landwirtschaftlichen Betrieben  und einem Allgemeinen Wohn-
gebiet dar, das in den 50-80-iger Jahren des 20 Jahrhunderts entstanden ist. 
Ziel der Ortsabrundung ist es den beiden Hauptnutzungen nebeneinander Raum zu schaf-
fen, einem Biolandwirt die nötigen Entfaltungsmöglichkeiten nicht einzuschränken und 
gleichzeitig einer Familie die Möglichkeit für ein Wohnhaus auf dem Land zu ermöglichen.  
Es wird nicht angestrebt die Ansiedlung von Gewerbetrieben und Handwerksbetrieben in 
der Ortsabrundungssatzung  zuzulassen. 
Deshalb wird im Anschluss an den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb eine Fläche 
für landwirtschaftliche Nutzung festgesetzt. Für die Ausweisung der Größe der Fläche für 
ausschließlich landwirtschaftliche Nutzung sind die Immissionsradien, die sich aus der vor-
handenen Nutzung, einem Laufhof bzw. Laufstall von 52 Großvieheinheiten und den Silo-
boxen ergeben, maßgebend.  
Die hinzunehmenden Immissionsradien des bestehenden landwirtschaftlichen Betriebs  im 
Süden von Schäflohe wurden mit Hilfe des Amtes für Landwirtschaft und der Unteren Im-
missionsschutzabteilung der Stadt Amberg ermittelt.  
In der darüberhinausgehenden Fläche, die von landwirtschaftlichen Emissionen nicht be-
troffen ist, wird eine Fläche für Wohnen im Anschluss an das bestehende Wohngebiet fest-
gesetzt.  
Zwischen der landwirtschaftlichen Fläche die durch die Immissionsradien definiert ist und 
der Fläche für die zukünftige Wohnnutzung im Dorfgebiet  verbleibt noch ein gewisser Puf-
fer für eventuelle Entwicklungsmöglichkeiten des landwirtschaftlichen Betriebs. 
Mit der Ausweisung von Flächen für  die landwirtschaftliche Nutzung und für das Wohnen 
wird eine Grundlage für das Bestehen bzw. die Entwicklung der zwei Hauptnutzungen in 
Schäflohe geschaffen. 
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Polizeiinspektion Amberg Auf die Einbeziehung der Fläche nördlich der Straße „Am Karlschacht“ wird aufgrund der 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher  Belange verzichtet. Diese Fläche wird aus dem 
Geltungsbereich der Ortsabrundungssatzung herausgenommen. 

 


